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Gemeinderatsbeschlüsse 

 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 3. Oktober 2011 folgende Beschlüsse gefasst: 
 
1. Die Motion der SP-Fraktion, vom 22. August 2011, betreffend Schutz des Wädenswiler 

Baumbestandes geht zur Stellungnahme an den Stadtrat. 

2. Das Postulat der FDP-Fraktion, vom 30. April 2009, überwiesen am 8. Juni 2009, Auf-
rechterhaltung am 28. September 2009, betreffend inakzeptable Situation in der Bahn-
hofsunterführung und das Postulat von Willy Rüegg, SP-Gemeinderat, vom 31. Januar 
2008, überwiesen am 7. April 2008, Aufrechterhaltung am 28. September 2009, betref-
fend koordiniertes Vorgehen gegen Littering und Vandalismus in Wädenswil werden als 
erledigt abgeschrieben. 

3. Die Interpellation von Willy Rüegg, SP-Gemeinderat, vom 6. Juni 2011, überwiesen am  
20. Juni 2011, betreffend Stadtentwicklung wird als erledigt abgeschrieben. 

4. Die Motion der GP-Fraktion, vom 12. Juli 2011, betreffend Abklassierung der Tiefenhof-
strasse wird dem Stadtrat nicht überwiesen und als erledigt abgeschrieben. 

5. Die Interpellation von Rahel Sonderegger und Tobias Mani, EVP-Gemeinderäte, vom  
13. September 2011, betreffend Entwicklung der Au geht zur Beantwortung an den Stadt-
rat. 

6. Die Interpellation von Albert A. Stahel, GLP-Gemeinderat, vom 16. September 2011, be-
treffend das Littering in Wädenswil geht zur Beantwortung an den Stadtrat.  

7. Folgender Person wurde das Wädenswiler Bürgerrecht erteilt, vorbehältlich der Genehmi-
gung durch Bund und Kanton: 

- BALALIS Haralabos, griechischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Wädenswil, Herrlis-
bergweg 14 

 
Stimmrechtsrekurs 

Gegen diese Beschlüsse kann gestützt auf § 151 a Gemeindegesetz wegen Verletzung der 
politischen Rechte sowie Vorschriften über ihre Ausübung innert 5 Tagen, von dieser Veröf-
fentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs beim Bezirksrat Horgen erhoben werden.  
 

Beschwerde 

Im Übrigen kann gegen diese Beschlüsse, gestützt auf § 151 Abs. 1 Gemeindegesetz (Verstoss 
gegen übergeordnetes Recht, Überschreitung der Gemeindezwecke oder Unbilligkeit), innert 

30 Tagen von dieser Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Beschwerde beim Bezirksrat 
Horgen eingereicht werden. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die unterliegende Partei 
zu tragen.  
 
Gemeinderat 
Präsident:  Tobias Mani 
Sekretärin: Melanie Imfeld  
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Hinweise für die Publikation 

 
Amtliche Publikation in der  
• Zürichsee-Zeitung  am Freitag, 7. Oktober 2011 

 
Wädenswil, 4. Oktober 2011 Melanie Imfeld, 044 789 72 06 


